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Im Endausbau ist für jede Gesamthochschulbibliothek durchschnitt¬
lich ein Bestand von etwa 800 000 Bänden vorgesehen . Diese Zahl
setzt sich aus einem für alle Bibliotheken gleichen Basisliteraturbe¬
darf von gut 500 000 Bänden und einem nach Studentenzahlen und
Fächern differenzierten Bedarf an Spezialliteratur zusammen.

Die - verglichen mit herkömmlichen wissenschaftlichen Hoch¬
schulen - relativ geringen Bandzahlen erklären sich teils aus dem
eingeschränkten Fächerangebot und dem geringeren Anteil buch¬
intensiver Fächer , teils aus der vorgesehenen Bibliothekskon¬
zeption , die unnötige Doppel - und Mehrfachanschaffungen weit¬
gehend verhindert.

Das Leseplatzangebot ist abhängig von den vorgesehenen Studenten¬
zahlen und schwankt zwischen 740 in Paderborn und 1 250 in
Duisburg . Der Flächenbedarf für jede Gesamthochschulbibliothek
beträgt im Durchschnitt etwa 10 000 qm , davon werden etwa
8 000 qm im Bauabschnitt 1975 realisiert.

Trotz mancher Anfangsschwierigkeiten , insbesondere wegen des
fehlenden Fachpersonals des gehobenen Dienstes , entwickelt sich
der Bibliotheksaufbau erfreulich . Statt beabsichtigter 40 000 Bände
konnten im Jahre 1974 durchschnittlich von jeder Bibliothek mehr
als 50 000 Bände beschafft und zur Benutzung bereitgestellt wer¬
den . Der Gesamtbestand an wissenschaftlicher Literatur beläuft
sich inzwischen (Ende 1974 ) auf 155 000 Bände in Duisburg , 190 000
Bände in Essen , 180 000 Bände in Paderborn , 190 000 Bände in
Siegen und 210 000 Bände in Wuppertal.

7.3 Hochschulbibliothekszentrum
Die Bibliotheken der fünf Gesamthochschulen werden quantitativ,
baulich und organisatorisch nach gleicher Konzeption errichtet . Der
rasche Bestandsaufbau ohne jegliche Vorlaufzeit läßt sich nur mit
Hilfe der automatisierten Datenverarbeitung durchführen . Die Da¬
tenverarbeitung ermöglicht sowohl die Ausnutzung bereits elektro¬
nisch gespeichterter Bibliotheksdaten von Nationalbibliographien
und bereits „automatisierter " Bibliotheken wie auch eine Be¬
schleunigung insbesondere bei der Bestellung und Katalogisierung
und führt zu Personaleinsparung.

Im Frühjahr 1973 wurde in Köln das Hochschulbibliothekszentrum
des Landes Nordrhein -Westfalen als zentrale Dienstleistungsstelle
gegründet , dem eine Datenverarbeitungsanlage zur Verfügung steht.
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Diese Stelle übernimmt die bibliothekarischen Arbeitsgänge , die mit
der „Automatisierten Datenverarbeitung " für die Gesamthoch¬
schulbibliotheken durchgeführt werden . Seit Frühsommer 1973 läuft
der Verarbeitungsverbund der Gesamthochschulbibliotheken und
der Universitätsbibliothek Bochum mit dieser Zentralstelle . Weitere
Bibliotheken werden im Jahre 1975 an dieses Verbundsystem an¬
geschlossen.

8 . Hochschuldidaktische Zentren

8.1 Errichtung - Aufgaben
Gemäß § 5 des Fachhochschulerrichtungsgesetzes vom 8. Juni 1971
sind in Aachen , Bielefeld , Essen , Köln und Münster Hochschul¬
didaktische Zentren zu errichten , in denen die Studienreformarbeit
der verschiedenen Hochschuleinrichtungen koordiniert werden soll.
Der Kulturausschuß des Landtags hat in seiner Sitzung am 18. No¬
vember 1971 zusätzlich die Errichtung eines Hochschuldidaktischen
Zentrums in Dortmund beschlossen.

Das Gesamthochschulentwicklungsgesetz hat die Aufgabe der
Hochschuldidaktischen Zentren in § 6 konkretisiert:

„Die Hochschuldidaktischen Zentren haben die Aufgabe , die für
die Studienreform zuständigen Gremien in Fragen der Lehr - und
Lernmethodik sowie der Entwicklung und Verbesserung von Lehr-
und Lernzielen zu unterstützen . In diesem Rahmen beraten sie die
für Studium und Lehre zuständigen Hochschulorgane und Fach¬
bereiche sowie die Studienreformkommissionen insbesondere bei
der Erarbeitung neuer Studienordnungen , Studienpläne und Prü¬
fungsordnungen . Sie beraten auch die Gesamthochschulräte in den
Angelegenheiten , in denen Fragen der Lehr - und Lernmethodik
sowie der Entwicklung und Verbesserung von Lehr - und Lernzielen
berührt sind ."

Den beteiligten Hochschulen wurden am 26 . September 1973
„Grundsätze und Empfehlungen zur Errichtung von Hochschul¬
didaktischen Zentren " zugeleitet . Diese „Grundsätze " betreffen
Aufgabenstellung , Rechtsstellung , Organisation und Ausstattung der
Hochschuldidaktischen Zentren . Die Aufgaben der einzelnen Zen¬
tren sind im Rahmen einer koordinierten Schwerpunktbildung ab¬
gestimmt.
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